
Benulzungs- und Gebührensolzung für die Sporlstötten der Sfodt Netzschkqu

Aufgrund der g$ 4 und 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freisioot Sochsen

{SöchsGemO) in der Fossung der Bekonnimochung vom lB. Möz 2003 {SöchsGVBl.
S. 55, 159), zuletzt geöndert durch Artikel 2 des Grundgesetztes vom 26. Juni 2009
(SochsGVBl. S. 323, 325) sowie den $$ 2und 9 des Söchsischen
Kommunolobgobengesetztes {SöchsKAG) in der Fossung der Bekonntmochung vom
26. August 2OO4 (SöchsGVBl. S. 4lB, ber. 2OO5 S. 306), letzte Anderung 7. November
2002 (SöchsGVBl. S. 428) beschließi der Stodtrot der Stodt Netzschkou in seiner
Sitzung om 30. 03. 2010 die Benutzungs- und Gebührenordnung fÜr die Sportstötten
der Stodt Netzschkcru.

$ I Geltungsbereich

Diese Sotzung regelt die Benutzung sowie Erhebung von Gebühren fÜr die Benuizung
oller Sportstötten und * onlogen, die im Besitz der Stodi Netzschkou sind und durch
sie betrieben und bewirtschoftet werden.

$ 2 Nutzungsberechtigte/ Hoffung

{ 1 )Die Sportstötten( Hollen) dienen in erster Linie dem Sportunterricht der Schulen.
Die Benutzung der Sportstötten wird oußerdem dem Sportvereinen der Stodt
Netzschkou, Trögern von Togeseinrichtungen für Kinder der Stodi Netzschkou sowie
onderen Sportgruppen zu den in dieser Sotzung oufgefÜhrten Bedingungen
gesiottet. Anderen Verbönden, Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen können die
Sporistötten zur Ausübung des Sportes nur überlossen werden, wenn die sportlichen
Belonge der Schulen und der gemeinnützigen Vereine nicht beeintröchtigi werden.
Für kommezielle sportliche Nutzung und sonstige Veronstoltungen können diese -
noch besonderen Vereinborungen - ebenfolls zur Verfügung gestellt werden.
Die Benutzung der Sportstötfen für nichtsportliche Zwecke ist gesondert bei der Stodi
zu beontrogen, in Ausnohmeföllen ist ouf die Eigenort der Sportstötten RÜcksicht zu

nehmen.
Ein Rechtsonspruch ouf Überlossung der Sportstötten besteht nicht.
Die Sportstötten (Hollen) einschließlich ihrer Einrichtungen und Geröte werden in dem
bestehenden, dem Benutzer bekonnten Zustond ouf eigene Gefohr und ouf eigene
Verontwortu n g überlossen.

Die Stodt ols Eigentümer der Hollen behölt sich vor, von seinem Housrecht Gebrouch
zu mochen und Personen, die extremistischen Porteien oder onderen extremistischen
Orgonisotionen ongehören, der extremistischen Szene zuzuordnen sind oder bereits
in der Vergongenheit durch rossistische, notionolisiische, ontisemitische oder sonstige
menschenverochtende Außerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutriti zu den
Hollen zu verwehren oder von diesen ouszuschließen.

Nuizern der Hollen ist es verboten:
o) rossistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, noiionolsoziolistisches oder

öhnliches Propogondomoteriol mitzubringen, rossistische, fremdenfeindljche,
extremisiische. noiionolsoziolistische Porolen zu öußern oder zu verbreiien.



b) porolen zu öußern oder zu verbreiien, die menschenverochtende oder
diskriminierende I nholte hoben.

Foh nen. Tro nsporenten,c) Dos Trogen oder MitfÜhren von KleidungsstÜcken,
Aufnöhern und öhnlichem mit den Inholten noch Buchstoben o), b

6h

i 2 ) Der Nutzer stellt die Stodt von eiwoigen HoftungsonsprÜchen seiner Mitglieder,

Bediensieten oder Beouftrogien, der Besucher seiner Veronsioliungen und sonstiger

Dritter für Schöden frei, die Zusommenhong mii der Benutzung der Überlossenden

Sportstöiie, Röume und Geröte sowie der Zugönge zu den Röumen und Anlogen

stehen.
Der Nutzer hoftet für olle Schöden, die der Stodt on den Überlossenen Einrichtungen,

Geröten und Zugongswegen durch die Nuizung im Rohmen dieser

Benutzungsordnung entsiehen. Schöden, die ouf normolem Verschleiß beruhen,

follen nicht unter diese Regelung. Unberührt bleibt ouch die Hoftung der Stodt ols

GrundstückseigentÜmerin fÜr den sicheren Bouzustond von Geböuden
gem.S 836 BGB.

( 3 )Die Siodt ist berechtigt, Schöden ouf Kosten des Nutzers selbst beheben zu

lossen.
Für Geld, Wertsochen, Gorderobe und sonsiige eingebrochte Sochen Übernimmi die

Stodt keinerlei Hoftung.

$ 3 Nutzungserloubnis

{ I ) Die Benutzung bedorf der vorherigen schriftlichen Erloubnis, die im Regelfoll bis

31.12. des Vorjohres für dos Folgejohr bei der Stodi Netzschkou im Houpiomt zu

beontrogen isi.
Bei Einzelveronstoltungen ist

Veronstoltung zu stellen.
der Antrog spöteslens vier Wochen vor der

Die Belegung fÜr regelmößig wiederkehrende Veronsioltungen
Zeitroum eines Johres.

erfolgt für den

( 2 ) Die Erloubnis wird ouf jedezeitigen Widerruf erteilt. In ihr werden Nutzer,

Sportonlo ge. Nutzu ngsort, N utzu ngsdouer und -zeit genou bezeichnet.

(3) Die Erloubnis ist nicht Übertrogbor-

(4) Dem Houptomt der Stodt Netzschkou bleibt vorbeholten, ungeochtet einer

erieilten Nutzungserloubnis, die Benutzung zeitweise ouszuschließen oder
einzuschrönken, insbesondere wenn

o) sonderveronstoltungen, - moßnohmen stoitfinden sollen,

b) eine erhebliche Beschödigung der Anloge zu befÜrchten ist,

c) die Anloge Überlostet oder reporoturbedÜrftig ist oder
d) Betriebstörungen eingetreten oder zu erworten sind.

(5) Die Nutzungserloubnis wird widerrufen, wenn

o) der übungs- und Spielbetrieb nicht ordnungsgemöß durchgefÜhrt wird,

b) die Anlog-e unzureichend oder zweckentfremdet genutzt wird oder

)vl

c

./_



c) gegen die Benutzungsregeln verstoßen wird oder Auflogen nicht erfÜllt

weroen.

bt

$ 4 Allgemeine Ordnungsvorschriffen

Die Wortung der technischen Anlogen erfolgt durch den Hollenwort. Dos Rouchen in

den Hollen und in den dozugehörenden Nebenröumen ist verboten.
Dos Miibringen von Tieren ist nicht erloubt. Fundsochen sind dem Hollenwort zu

übergeben.

$ 5 Werbung und sonstige Leistungen

ln den Sportstötten, die dieser Sotzung unterliegen, sind

o) Werbung
b) dos Anbieten, Verteilen und Verkoufen von Woren und Druckschriften
c) dos Anbieten und Erbringen sonstiger gewerblicher Leistungen
d) die Erteilung von Unterricht, Lehrgöngen, Kursen gegen Entgelt

nur mit vorheriger schriftlicher Edoubnis der Stodt Netzschkou gestottet.

Auf die Erteilung dieser Erloubnis besteht kein Anspruch. Die Erloubnis wird
unbeschodet etwo erforderlicher sonstiger Genehmigungen erteilt.

$ 6 Besondere Besfimmungen fÜr den Übungs- und Sporlbefrieb

{i ) Den Anordnungen der Person, welche dos Housrecht ousÜbt, ist Folge zu leisten.

Bei Abwesenheii des Hollenworts Übt der jeweilige Veronstolter brur.
Übungsleiter/Sportlehrer dos Housrecht ous.

(2) Die Benutzer der Sportstötten hqben Geböude, seine Einrichtungen und Geröte
sowie die Außenonlogen pfleglich zu behondeln und sich so zu verholten, doss

Beschödigungen vermieden werden. Der Hollenwort ist befugt, Personen zum

Verlossen der Hollen oufzufordern, wenn sie dos Geböude oder die Einrichtung

beschödigen oder verunreinigen oder den Betrieb in der Anloge erheblich stören.

(3) Die Hollen und ihre Nebenröume dürfen nur unter Aufsicht einer volljöhrigen
verontwortlichen Aufsichtsperson mit entsprechendem Quolifikotionsnochweis
(Lehrer, Veronstoltungs- oder Übungsleiter) betreten werden. Die Aufsichtsperson ist

gegenüber der Stodt verontwortlich, doss die Benutzer bzw. Besucher diese

AeÄutzungsordnung einholten. Die verontwortlichen Aufsichtspersonen hoben fÜr

Ordnung in den Uotten und in den Nebenröumen zu sorgen. Sie sind verpflichtet, sich

vor der Benutzung vom ordnungsgemößen Zustond der Hollen, ihrer Einrichtungen

und Geröte sowie deren Unfollsicherheit zu Übezeugen und fÜr ordnungs- und

bestimmungsgemöße Benuizung zu sorgen. Die Einrichtung gilt ols ordnungsgemöß

übergeben, wenn nicht der Benutzer etwoige Möngelvor der Benutzung geltend
rnrrr-hl Fiir iar-la Holle bzw. jedes Hollensegment wird ein Benutzungsbuch gefÜhrt.
| | lvvr rr. I vI Jvvv t

Die verontwortlichen Lehrer/Übungsleiter müssen noch Benutzung der Sportstötte die

vorgesehenen Eintrogungen sorgföltig vornehmen und mii Unterschrifi versehen-



Die Hqllen dürfen zum Sporlbetrieb nur in souberen Turnschuhen mit weißen bzw.
qbriebfeslen Sohlen betreten werden. Dos Trogen von Strqßenschuhen zu sporllichen
Übungen in den Hollen ist verboten.

I (4J Die beweglichen Turn- und Sportgeröte sind unter größter Schonung von Boden,
Seitenwönden und Geröten noch Anweisung und unter Aufsicht des
Sportlehrers/Übungsleiters oufzustellen und noch Gebrouch wieder on den zur
Aufbewohrung bestimmten Plotz in den Geröieröumen zurückzubringen
(Abweichungen hiervon können mif dem Hollenwori vereinbort werden). Sie dürfen
keinesfolls ous den Hollen in ondere Übungsröume oder in die Schule miigenommen
werden. Dos Schleifen von Turn- und Sportgeröten ouf dem Boden isf verboten
{rollen, trogen oder Benutzung von Tronsportwogen).

{5} Festinstollierte {elektrische} Geröte dürfen nur von eingewiesenen Personen
bedient werden. Es ist dorouf zu ochten, doss sich wöhrend des Auf-/Abfohrens keine
Personen im Schwenkbereich befinden. Geröte und Einrichtungsgegenstönde von
Vereinen dürfen nur in stets widerruflicher Weise mit Einwilligung der Stodt in den
Hollen untergebrocht werden. Die Stodi übernimmt keine Hoftung für diese
Gegenstönde. Die Betreuung der Be- und Entlüftungsonloge, Heizungsonloge und
sonstiger Technik (oußer Sportgeröie) erfolgt ousschließlich durch den Hollenwort
oder durch ihn hiezu speziell eingewiesene bzw. ongeforderte Beouftrogte (2.8.

Wortungsfirmen).

(6) Dos Öffnen und Schließen der Hollen besorgt der Hollenwort.
Spötesten s 22.OO Uhr ist der Übungsbetrieb zu beenden (dos Umkleiden isl in den
Übungszeiten beinholtet) und die Hollen und die Nebenröume zu röumen.
Der Zugong zu den Hollen dorf nur über die jeweils dofür vorgesehenen Eingönge
erfolgen. Die Fluchttüren dürfen nur im Notfqll zum Verlossen der Hollen benutzt
werden. Der Troiner oder Übungsleiter hot zu worten, bis der Hollenwort die Hollen
und die dozugehörenden Nebenröume obgenommen hot. Die Anfongs- und
Schlusszeiten sind pünktlich einzuholten. Beim Verlossen der Hollen sind olle
genutzien Röume (ouch Umkleiden, Regieroum usw. obzuschließen und die
Beleuchtung obzuscholten. Schlüssel werden nicht zur Verfügung gestellt.
Schüler und Sporiler sind von ihren Lehrern/Übungsleitern onzuholten, den Weg von
der Schule bzw. von zu House nicht in den Turnschuhen vozunehmen, die donn in
den Hollen getrogen werden.

{Z)Die geltenden gesundheits-, ordnungs-, feuer- und sicherheitspolizeilichen
Vorschriften sind von den Nutzern genou einzuholten. Gegebenenfolls hoi der
Veronstolter für ousreichendes Ordnungspersonol, Sqnitötsdienst und Feuerschutzzu
sorgen. Bei Veronstoltungen, welche unter dos Gesetzzum Schutz der Jugend in der
Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz) follen, ist der Veronstolter für die Einholtung der
gesetzlichen Bestimmungen verontwortlich.
Die Zuschouer dürfen nur Tribüne bav. besonders bezeichnete und obgegrenzte
Flöchen benutzen.
Speisen, Getrönke, Getrönkefloschen, Dosen, Glöser und Geschin dürfen nicht ouf
die Sportflöche mitgenommen werden. Abfölle und Popier sind in dofÜr
bereitstehende Behölter zu werfen
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$ 7 Belegrrngsplon

Die Benutzung der Hollen richtet sich noch dem von der Stodt Netzschkou im
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lichen Vereinen oufgestellien holbiöhrlichen
Belegungsplon. In begründeten Einzelföllen konn die Stodt Netzschkou ondere
Übungs- und Benutzungszeiten festlegen.

$ I Ausschluss von der Benutzung

Einzelpersonen, Vereine oder Veronstolier. die sich grobe Verstöße gegen diese
Benutzungsordnung zuschulden kommen lossen, können zeitweise oder douernd von
der Benutzung der Hollen ousgeschlossen werden.

$ 9 Zutritt von stödlischen Beouflrogfen

Den Beoufirogten der Stodt Neizschkou isi der Zutritt zu den Veronstoltungen in den
Hollen jedezeit unentgeltlich zu gestotten.

$ l0 Gebührenpflicht

il )FÜr die in der Anloge zur Sotzung ousgewiesenen Sportstöiten und deren
Benutzung werden noch Moßgobe dieser sotzung Gebühren erhoben.

(2) Die GebÜhrenpflicht entseht für den Nutzungsberechtigten ouf der Grundloge
der beontrogten und offiziell bestötigten Nutzungszeiten, unobhöngig dovon, ob
eine Nuizung totsöchlich stottgefunden hot.

{3) Nuizungsbeeintröchtigungen noch S 3(4} werden im Rohmen der
Gebührenpflicht entsprechend gemindert.

$ 1l Gebührenschuldner, Hoftung

(1)Zur Zohlung der Gebühren verpflichtet ist der Nutzungsberechtigte oder die
Person, in deren Auftrog die Benutzung beontrogt wurde.

(2) lst eine Personenmehrheit Gebührenschuldner, so hoftei jede einzelne Person ols
Gesomtschuldner.

$ l2 Gebührenfreiheit

Die Benutzung der Sportstötten zu Lehr-, Übungs-, Troinings- und Wettkompfzwecken
ist gebührenfreifür

o) Schulen der Stodt Netzschkou
b) Kindertogeseinrichtungen der Stodt Netzschkou
c) Kinder und Jugendsportgruppen der einheimischen Vereine bis 18 Johre
d) Stödtische Veronstoltungen

@,



, $ 13 Gebührenhöhe
I

Die Gebührenhöhe richtet sich noch der Gebührenordnung, welche Bestondteil
dieser Sotzung ist.

$ 14 Entsfehung und Fölligkeil der Gebührenschuld

(l )Die Gebühren entstehen mit der Nuizung der Sportstötten.

{2) Die Gebühren werden durch einen Gebührenbescheid veronlogi und dem
f Nutzungsberechtigten mii der Bestötigung der beontrogten Nutzungszeiten

zugestellf .

s Die Gebühren werden mit Zugong des Gebührenbescheides föllig und sind vor der
Nutzung zu entrichten.

(3) Söumige Gebührenschuldner verlieren die Nutzungsberech'ligung bzw.werden
für die Neuveroobe nicht berücksichtiot.

$ l5 Housrechl

Die dos Housrecht ousübenden Personen bnv. ihre Vertreter sind berechligt und
verpflichtet, die Nutzungsberechtigung zu überprüfen, die Einholiung der Ordnungs-
vorschriften und der vom Houptomt ongeordneten Moßnohmen zu wohren und bei
Benutzung ouszuschließen oder einzuschrönken. Personen, die gegen die
Ordnungsvorschriften verstoßen, können ous den Sporteinrichtungen verwiesen
werden.

$ 16 Hous- und Plolzordnung

Erloubnisnehmer bzw. Veronsiolter sind doron gebunden und ouch dofür
verontwortlich. doss die Benutzer und Besucher diese beochten.

$ I 7 Versicherungspflicht

Für Veronstoltungen, bei denen mit einem besonderen Sicherheitsrisiko zu rechnen
isi, wird die Erteilung der Nutzungserloubnis von einer ousreichenden
Hoftpflichtversicherung für Personen- und Sochschöden obhöngig gemocht.

6



$ I 8 Ordnungswidrigkeiten

/' {1 ) Ordnungswidrig im Sinne des g I 24 Abs. I Nr. I der Söchsischen

i CemeinOeorOnung h

I l. entgegen $ 6 Abs. I dieser Verordnung der dem Housrecht ousÜbenden

I Person widerspricht bzw. zuwiderhondelt
I Z. enigegen $ 6 Abs. 2 dieser Verordnung dos Geböude, seine Einrichtungen

und Geröte sowie die Außenonlogen nicht pfleglich behondelt oder sich so

verhölt, doss Beschödigungen entstehen sowie sich nicht on die
Anweisungen des Hollenwortes hölt

3. entgegen g 6 Abs. 3 dieser Verordnung nicht die vorgeschriebene
Benutzungsordnung der Hollen sowie deren Nebengeböude einhöli. d.h.
betreten der Hollen und deren Nebenröume ohne eine Volljöhrige
verontwortliche Aufsichiperson mit entsprechendem Quolifikotionsnochweis
sowie nichi in souberen Turnschuhen mit weißen bzw. obriebfesten Sohlen

{Trogen von Stroßenschuhen ist verboten)
4. entgegen g 6 Abs. 4 und 5 dieser Verordnung olle Geröte nicht

entsprechend behondelt, d.h. bewegliche Turn- und Sportgeröte nichi mii
größter Schonung bzw. unter Aufsicht benutzt sowie festinstollierte
(elektrische) Geröte von nicht eingewiesenen Personen bedient werden

5. entgegen $ 6 Abs. 6 dieser Verordnung die Öffnungs- bzw. Schließzeiten
nichi einhölt

6. entgegen g 6 Abs. Z dieser Verordnung die geltenden gesundheits-,
ordnungs-, feuer- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften nicht einhölf

(2) Ordnungswidrigkeiien können noch $ 124 Abs. 2 der Söchsischen
Gemeindeordnung und $ l7 Abs. I und 2 des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit

einer Geldbuße von mindestens 5,00 Euro bis höchstens 1.000,00 Euro und
fohrlössigen Zuwiderhondlungen mit höchstens 500,00 Euro geohndet werden.

$ l9 Inkrofttreten

Die Sotzung tritt om Tog noch ihrer Veröffentlichung in Kroft.

3r.03. 2010

ner Müller

Vdröffentlicht im Siodto nzeiger Nr. 4 vom 14. 04.2O1O
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